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durch sein Verbrechen ZugeftlgLw Scha¬
dens , auszumeßm . Der Möerrcst der

jährlichen Einkünfte des Vermögens ,
das dem Verbrecher eigen angehöret ,
fallt wqhrend der Straft dem Krimi -

natfond desjenigen Gerichts zu , wo her
Verbrecher abgeurtheilet worden , und

ist mit Ende jeden Jahrs dem Kreisamte
der Betrag dieses Vermögens sammt
einer Abschrift der von dem Vcrmögens -
verwalter gelegten Rechnung , gegen
Ämttung und Erthciluug ernes Gegen -
scheins, abzuführen .

Ein und zwanzigstes Hailptstück .
Vsn den Lrimmalkosten .

HD §. 269 »
4 - 4nter Der Benennung der Keimmalks - -

sten rverden eigentlich nur diejenigen Aus -

lagen verstanden , welche wegen der

Äfchaltung , Eittlieftrrmg - , . Untersuchung
und Aburtheilung gemacht werde «. ; ; folg¬
lich M- rd darurtter der Zur Ernährung

« rurd
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und zum Unterhalt des Verhafteten nö¬

thige Aufwand nicht begriffen . Wie die¬

ser während der Untersuchung bcstrittcn

wird , ist in dem Hauptstücke von den

Gefangmffen abgehandelt worden , Wah ^
rend der Strafzeit wird derselbe aus dem

Fond besorgt , wohin das durch die Straf -
arbcit , verdiente Geld einstießt .

§. 270 .
Die bei einem Kriminalprozesse vor - ,

fallenden Verrichtungen einer politischen
Obrigkeit , eines KrimmalgmchtS , auch

sonst einer rechtlichen oder politischen Be¬

hörde , worin sie immer bestehen mögen ,
sind für eigentliche Amtspflichtgeschafte
anzusehen , wobei weder Taxen , noch

Spötteln oder andere Kosten angerech¬
net werden . Die Behörden sind daher

auch nicht an den Gebrauch des Stem¬

pels gebunden , und gemessn nach dem
§. 92 . die Postfreyheit .

§. 271 .
Auch »ie Vorspann , womit die Em -

lieftrung eines Beschuldigten Zum Krimi¬

nalgerichte , oder eines Vemtt ' ßeilM
^ N MB

'
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Zum Straforte geschieht , muß unentgelt¬
lich gelüstet werden »

K. 272 .
Eben so müssen Vierte , Wundärzte

und Wehemütter ( Hebammen ) in Kri¬

minalfällen ihre Anzeigen und Gutachten
unentgeltlich geben . Nur , wenn sie im

Kerichtsorte nicht wohnhaft sind , muß
von dem Kriminalgerichte die Fuhr be¬

zahlt , und wenn sie an dem nämlichen
Lage nicht zu ihrer Haushaltung zurück¬
kehren können , die Kost gereicht werden .

§. 27z .
Auf gleiche Art sind die Zeugen zu

behandeln , wenn ' sie ausser ihren Ge -

rrchtöort vorgerufen werden . Einem Zeu¬
gen , der von dem Laglohne lebt , ist ,

statt ihm die Kost zu reichen , der ge¬
wöhnliche Lagstohn zu ersetzen , falls er

durch seine Amvesirchett bei dein Krimi¬

nalgerichte den Lag seiner Arbeit verlie¬

ren muß . Wenn ein Zeuge ausser seinem

Gerichtöorte . vorgerufen wird , ist die

Fuhr nur damals zu leisten , wenn es
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seinem Stande gemäß ist , daß er gefah¬
ren werde .

§. 274 .
Dem obrigkeitlichen Beamten , der

bei Emlieferung eines Verbrechers zum

Krimmalgerrchte dem §. 54 . Zu Folge an¬

gewendet wird , gebührt nichts anders '

als die Fuhr Zum Rückwege , und eine

anständige Verköstung , so lang er von

seinem Bestimmungsorte abwesend ist.
§. 275 .

Jedem bei Überlieferung eines Ver¬

hafteten zur Bewachung mitgenommenen
Manne vorn Mrükar , oder Civilstande
Werden für die Meile des Hin - und Her¬
wegs zehn Kreuzer gegeben . Für die Be¬

wachung an einem Aufenthaltsorte sind
dem Wachter für den ganzen Tag zwan¬
zig Kreuzer , und für den halben Zehn
Kreuzer bewilliget .

276 .
Dem Dolmetschen , der dem §. 97 .

zu Folge einem Verhöre zugezogen wird ,

gebühret für jeden Tag , wofern er nicht

ohnehin in landesfmstlichm Diensten sie¬

het , ein Gulden .

N 2 §. 277 .
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§- 277 .
Wenn zu einem Kriminalgeschäste

An Boche gebraucht wird , sind demseiben
ftr jede Mecle des Hm - und des Herwegs
Zehn Kreuzer zu- bezahlen .

§. 278 .

Demjenigen , welcher brandmarket ,
ist die Taxe von Zehn Guide ; ! , demjeni¬
gen , der die . Straft mit Stockstreichen
vollzieht , die Taxe von einem Gulden ,
und dem , der das Urtheil des Strangs

vollzieht , die Taxe von fünfzehn Gulden

bewilliget .
§. 279 .

Die Krimmalkosten werden aus dem

Vermögen des Untersuchten nur damals

getragen , wann derselbe entweder durch
das Urtheil schuldig erkannt , oder doch

um - aus Mangel zulänglicher Beweise

zur VcrurthMmg einstweilen vom Ge¬

rüchte entlasten wird . Und auch in dem

letzteren Falle hat cr die Kriminalkosten
nur damals zu ersetzen , wann solche von

seinem Vermögen bcstrittm werden kön¬

nen , ohne den Haupkstamm seiner Er -

wer -
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Werbung anzugreifen , und ohne ihn in

der Erfüllung derjenigen Pflichten zu hin¬

dern , die ihm zu Leistung einer Entschä¬

digung oder zu Ernährung der Genügen

vb! ' . egen . Die Aufrechnung dieser Kosten

Zu Last des Untersuchten karrn daher nicht

eher vorgenommen werden , bis die Un¬

tersuchung geendiget , und das Urtheil

aefchspftt ist ; dann aber muß in dem Ur¬

theile immer der Verfallung zum Ersähe

der Unkosten , oder der Loszahlung davon

ausdrücklich erwähnet werden .

§. 280 .

Wird der Untersuchte durch das Ur¬

theil für unschuldig erkannt ; so ist in dem

Falle , daß die Untersuchung durch eine

Anzeige veranlasset , und diese falsch be¬

funden worden wäre , der Anzeigende ,
woftrne er Vermögen besitzt , mit der

in dem vorgehenden §. vorgeschriebenen
Rücksicht zum Ersähe der Knnünalkostm

anzuhalten .
§. 281 .

Wo aber der Ersatz der Kosten we¬

der dem Untersuchten ? noch einem An¬

zeigenden aufgerechnet werden kann , fallt
die
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die Bestreitung auf den Kriminalfond ,
der ohnehin auch immer den Vorschuß zu

leisten hat .
§. 282 .

Bei einem Standrechte hak die Ge¬

meinde , durch welche Zu dem standrecht¬

lichen Verfahren Anlaß gegeben worden ,
die Kosten Zu tragen ; worunter auch die

Verfchaffung der Fuhr und Kost für alle

dabei nothwendigen Amtspersonen be¬

griffen ist . Der Kreishauptmann hat
Diese Kosten mit Genauigkeit und der ge¬

hörigen Mäßigung aufzurechnen , und

der Gemeinde bleibt das Recht vorbe -

halten , von den eigentlichen Schuldigen
den Ersatz der gemachten Auslage nach¬
zuholen .

§. 28z .

Alles , was der Kriminalkosten hal¬
ber vorfällt / muß genau in das Jour¬

nal , welches dem §. gz . gemäß bei jeder
Untersuchung Zu führen ist , als ein

Theil der Krimmalakten eingetragen
werden , damit sich das Gericht Zu allen

Zeiten auszuweisen fähig sey , daß bei
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dem Aufwande die Vorschrift nicht über¬

schritten worden , und der Betrag an die¬

jenigen , denen er gebühret , gekommen

ist .

Zwey und zwanzigstes Hauptstück.
Von dem

Zusammenhange dcrBri ' minalgcrichte unter sich,
und mit den ArrmrnalobcrFerrchtcn .

o §. 284 .

Au Beförderung der allgemeinen Sicher ^-
heit müssen die Kriminalgerichte unter

sich in Zusammenhange und enger Verbin¬

dung stehen , und mit wechselseitigem Ein -

Verftändnisse auf das thätigste einander hil -
fiiche Hand bieten . Dieser Zusammenhang
muß insbesondere seine Wirkung äussern ,
wenn bei einem Kriminalgerichte ein ge- ,
fahrlichcr Verbrecher einkömmt , über'
dessen früheren Lebenswandel die Wahr¬
heit nur schwer zu entdecken ist , und da¬

her erhoben werden muß : Ob er nicht

schon bei einem andern Kriminalgerichte
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